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Pressemitteilung 
Bundesverband der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft e.V. 

 

#clubsAREculture: Der BDKV unterstützt neues Bündnis für die Clublandschaft 
Gemeinsam für die Livekultur 

 
Hamburg, 11. Oktober 2023 – "Musik ist kein Gewerbelärm!" Die LiveMusikKommission (LiveKomm) 
hat im Rahmen der Kampagne #clubsAREculture gemeinsam mit der Bundesstiftung LiveKultur ihren 
Vorschlag für eine Kulturschallverordnung veröffentlicht. Der BDKV unterstützt die Forderungen des 
Bündnisses, denn die Musik und der Schall von Clubs und Musikspielstätten, Open Airs und Festivals 
ist an seinem kulturellen und gesellschaftlichen Mehrwert zu messen und nicht dem Industrielärm 
gleichzusetzen. Auch bei der weiteren Forderung der LiveKomm, Musikclubs in den 
Bebauuungsvorschriften der BauNVO als Kulturorte anzuerkennen, zeigt sich der BDKV solidarisch. 
 
Angesichts der Gesetzesnovellierung der "Technischen Anleitung Lärm" (TA Lärm) legte die LiveKomm 
im Rahmen der Kampagne #clubsAREculture einen Vorschlag zur Neuregelung vor. In der TA Lärm 
werde Kulturschall – damit gemeint sind Geräusche, die durch Musikspielstätten, Opern-, Schauspiel- 
und Konzerthäuser entstehen (also Musik und Gesang, Applaus und Gespräche von Personen vor den 
Einrichtungen) – als Gewerbe- und Industrielärm bewertet. Mit dem Vorschlag einer 
Kulturschallverordnung möchte #clubsAREculture auf den laufenden Prozess der Neuregelung Einfluss 
nehmen, die Situation für Musikspielstätten verbessern und nicht zuletzt die Vielfalt des kulturellen 
Angebots bewahren und vergrößern. Anna Blaich von der Bundesstiftung LiveKultur sagte: 
“Kulturschall ist ein unentbehrlicher Teil unseres Zusammenlebens. Eine entsprechende Verordnung 
unterstreicht die Anerkennung der Livekultur als wertige, schützenswerte und förderungswürdige 
Kultur."  
 
Der BDKV unterstützt die Forderungen einer Kulturschallverordnung. Johannes Everke, 
Geschäftsführer des BDKV, sagt: “Die aktuelle Gesetzeslage nach TA Lärm gefährdet die Basis für das 
kulturell-urbane Leben. Mit Recht schmücken sich Städte und Länder mit ihrem Kulturleben und sehen 
in den Institutionen, Musikclubs und Festivals einen wichtigen Beitrag zur kulturellen Teilhabe und 
Standortattraktivität. Außerdem bieten gerade diese Musikspielorte essenzielle Räume zur Förderung 
des künstlerischen Nachwuchses im Sinne des “Circle of Live” – denn auf eben diesen Bühnen finden 
viele Newcomer ihr Publikum und reifen zu Topstars, die später ganze Hallen füllen.  Gemeinsam mit 
der LiveKomm verfolgen wir deshalb das Ziel, dass die Gesetzeslage und Kulturpolitik diese Werte 
widerspiegeln. Wir müssen wie bei der Kindergarten-Debatte den Widerspruch auflösen, dass die 
Gesellschaft eine lebendige Kultur will, aber nicht im eigenen Hinterhof.”   
 
Neben der Neuregelung der TA Lärm werden auch die geltenden Bebauuungsvorschriften (BauNVO) 
derzeit legislativ auf Bundesebene überprüft. Darin werden Musikclubs nach aktueller Gesetzeslage 
Sex-Kinos und Spielhallen gleichgestellt. In einem Forderungspapier zur kulturellen Stadtentwicklung 
drängt #clubsAREculture darauf, Musikclubs als Kulturorte anzuerkennen. Der BDKV unterstreicht 
auch hier die überfällige Forderung von LiveKomm und #clubsAREculture. 
 
Links: 

• Website der Kampagne #clubsAREculture  

• Pressemitteilung vom 29.09. von #clubsAREculture 

• Website LiveKomm zur Novellierung der TA-Lärm 

• Vorschlag für eine Kulturschallverordnung(V3) inkl. Begründung der LiveKomm 

• Forderungspapier zur kulturellen Stadtentwicklung der LiveKomm 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

https://www.clubsareculture.de/rettetdieclubs
https://bdkv.de/wp-content/uploads/2023/10/Pressemitteilung_Musik-ist-kein-Gewerbelaerm.pdf
https://www.livemusikkommission.de/die-ta-laerm-novellieren-mit-der-einfuehrung-der-ersten-kulturschallverordnung/
https://www.clubsareculture.de/wp-content/uploads/Kulturschallverordnung-Entwurf-3.0.pdf
https://www.clubsareculture.de/wp-content/uploads/Begruendung_Kulturschallverordnung.pdf
https://www.livemusikkommission.de/wordpress/wp-content/uploads/2023/02/Forderungen_AK-Kulturraumschutz_LiveKomm_V2.pdf
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Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: 
 

Bundesverband der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft (BDKV) e.V.  
Georgsplatz 10 • 20099 Hamburg 

Telefon +49 40 – 6053388-50  
www.bdkv.de • LinkedIn 

 

Der Bundesverband der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft wurde zum 1. Januar 2019 durch Fusion der 

beiden Verbände bdv Bundesverband der Veranstaltungswirtschaft e.V. und Verband der Deutschen 

Konzertdirektionen e.V. (VDKD) gegründet. In dem Berufsverband der deutschen Live Entertainment Branche 

sind über 500 Agenturen, Tournee- und Konzertveranstalter zusammengeschlossen. Die Veranstaltungsbranche 

erwirtschaftete bis 2019 jährlich mit mehr als 115 Millionen verkauften Tickets einen Gesamtumsatz von über 

sechs Milliarden Euro. 

https://bdkv.de/
https://www.linkedin.com/company/91743307/admin/feed/posts/

